Mündliche Prüfung vom 05. August 2003

Vorsitzender: Prof. Dr. Kreutz
1. Beisitzer: Vors. Richter am OLG Geng

2. Beisitzer: Staatsanwalt Dr. Steinmetz

3. Beisitzer: Vors. Richter am VG Riehl

Ergebnisse:

	
	Klausuren
	HA
	Mündlich
	Wahlfach
	Soz.P.
	Gesamt

	K1
	nicht zugelassen
	---
	---
	ArbeitsR
	---
	---

	K2
	11
	5
	7,5
	13 (StrafR)
	14
	15
	11
	15
	Kriminologie
	0,56
	12,00

	K3
	03
	08
	03
	04 (ArbR)
	05
	07
	08
	11
	ArbeitsR
	0,26
	6,00

	K4
	05
	03
	06
	09 (ZivilR)
	09
	08
	07
	13
	ArbeitsR
	0,30
	7,84

	K5
	nicht zugelassen
	---
	---
	Kriminologie
	---
	---


Zur Person:

Bei Herrn Kreutz kommt anscheinend selbstbewusstes Auftreten gut an. Wenn es in der Prüfung einmal nicht so gut läuft, sollte man lieber weiterreden als zu schweigen – kämpfen ! Herr Kreutz vergibt gerne Sozialpunkte, wenn gute Seminarleistungen vorhanden sind. Im Übringen gingen die Meinungen der Kandidaten sehr auseinander:

Kandidaten 3 und 4:

Herr Kreutz ging im Vorgespräch vor allen drei Kandidaten auf Defizite der Hausarbeiten ein und fragte daraufhin, wie man es eigentlich hätte besser machen sollen. Er zeigte insgesamt wenig Interesse an den Kandidaten und unterstützte sie nicht bei der Erreichung eines angestrebten Notenniveaus. Außerdem ordnete er Fragen nicht deutlich und konsequent den einzelnen Kandidaten zu.

Kandidat 2:

Herr Kreutz war ein sehr wohlwollender Vorsitzender, der in den Prüfungen der Beisitzer häufig durch Blickkontakt seine Zustimmung signalisierte. Im Vorgespräch nahm er sich viel Zeit, um mit jedem Kandidaten auch einzeln ein paar Worte zu wechseln. Die Prüfungsakte der Kandidaten kannte er gut und ging auch auf Vorleistungen (z.B. in Scheinen und Seminaren) ein. Den Kandidaten bereits im Vorfeld die Angst zu nehmen schaffte auch er (natürlich) nicht. Alles in allem ist Herr Kreutz als Vorsitzender eher ein Geschenk als eine Strafe.

Zur Sache:
Herr Kreutz machte als Vorsitzender keinen Rundumschlag, sondern stellte am Ende der bereits abgeschlossenen Zivilrechtsprüfung noch einen Zusatzfall. Mit diesem Fall griff er ausschließlich die Fehler der Kandidaten 3 und 4  in den Hausarbeiten auf.

A bestellt in einem Weinlokal einen Wein von der handschriftlichen Getränkekarte, auf der der Preis von 16,- € durchgestrichen und durch 12,- € ersetzt ist. Der Wirt bringt den Wein und verlangt Zahlung von 16,- €. Kann er das ?
Letztlich kam es hier nur darauf an, herauszuarbeiten, über welchen Betrag der Kaufvertrag zustande gekommen ist. Die Willenserklärungen waren auszulegen, es kam Herrn Kreutz sehr darauf an, auf wessen Empfängerhorizont abzustellen bzw. wer der beiden Vertragsparteien schutzwürdiger ist.

Ergebnis: Es ist ein Kaufvertrag über 12,- € geschlossen worden.

Wahlfach Arbeitsrecht

Fall:

Die X-GmbH gewährt seit 4 Jahren ihren Arbeitnehmern eine Weihnachtsgratifikation i.H.v. 50% des Bruttomonatslohnes. Im 5. Jahr stellt sie die Zahlung ein. Haben die AN trotzdem einen Anspruch auf die Zahlung ? Welche Rechtsgrundlagen könnten einschlägig sein ?
Aus betrieblicher Übung, wobei die Rechtsnatur der Betrieblichen Übung zu klären war. Des weiteren aus einer Gesamtzusage und einer vertraglichen Einheitsregelung wobei auch diese Begriffe zu definieren waren.

Abwandlung:
Nunmehr soll eine Betriebsvereinbarung eingeführt werden, die eine Weihnachtsgratifikation i.H.v. 75 % des Bruttolohnes vorsieht. Zu klären war die Rechtsnatur der Betriebsvereinbarung, ihre Wirkung sowie die Frage, ob sie in diesem Fall zulässig ist.

Es war einzugehen auf das Ordnungsprinzip und danach sollte das Günstigkeitsprinzip erläutert werden. Ganz besonders wichtig war die Herleitung aus der Privatautonomie, die in Art. 2 Abs. I GG verfassungsrechtlich geschützt ist.

Abwandlung:
Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich, deshalb möchte der AG nunmehr nur noch 35% an Gratifikation gewähren und dies mittels einer neuen Betriebsvereinbarung festlegen. Um dies zu  verhindern, löst sich der Betriebsrat vorher auf. Was geschieht dann ?

Einzugehen war auf § 24 BetrVG. 

Frage danach, wie es geschehen kann, dass ein Betrieb „betriebsratlos“ wird. Fälle des § 24 und § 13.

Wie kann man eine Betriebsvereinbarung kündigen ?

Die Antwort gibt § 77 V BetrVG – Kündigungserklärung grds. ggü. dem Betriebsrat, falls dieser nicht mehr vorhanden ist, Erklärung ggü. jedem einzelnen Arbeitnehmer.

Frage nach der Nachwirkung von BVen.

Nur mitbestimmungspflichtige BVen wirken nach, § 77 VI.

Frage, ob Gratifikationen mitbestimmungspflichtig sind.

Erörterung des § 87 I Nr. 10, Gratifikation ist als Lohn einzuordnen, mitbestimmungspflichtig ist aber nur die Frage hinsichtlich des „Wie“, nicht aber hinsichtlich des „Ob“.

Die Abschaffung betrifft das „Ob“, daher keine Nachwirkung der Betriebsvereinbarung.

Herr Kreutz war begeistert, als problematisiert wurde, ob wegen der zwingenden Wirkung der BV bisher geschlossene Regelungen im Arbeitsvertrag nichtig werden oder ob sie nach Ablauf der BV wieder aufleben.

Herr Kreutz befürwortet die Nichtigkeit, während das BAG ein Wiederaufleben der Regelungen nach Ablauf der BVen annimmt. 

